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Schutz des geistigen Eigentums (1)

1. Überblick geistiges Eigentum

a) Mit dem Beitritt der VR China zur WTO:

Erlass bzw. Überarbeitung zahlreicher Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums

z.B.:
- Markenschutzgesetz (1. Dezember 2001) + VOen
- Produktpirateriegesetz (1. März 2004) + VOen (1. Juli 2004)
- PatentG
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

VR China hat erkannt, dass Schutz von geistigem Eigentum wichtig ist für:
* Funktionieren der Marktwirtschaft
* Förderung von Wirtschaft und Technik
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Schutz des geistigen Eigentums (2)

b) Vorgehen bei einer Schutzrechtsverletzung

- Sachverhaltserforschung
- Wer ist Produzent der gefälschten Produkte?

- Wer ist Händler?

- Wo befindet sich der Sitz von Produzent / Händler?

- Beweissicherung
- Erwerb eines „corpus delicti“

Sinnvoll: Beauftragung einer Detektei!
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Schutz des geistigen Eigentums (3)

2. Rechtsdurchsetzung geistiges Eigentum

a) Überblick

Nach Patentgesetz, Urheberrecht und Markenrecht bestehen zwei 
Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung:

1.1. Anrufung der zustAnrufung der zustäändigen Behndigen Behöörderde
- Marken: State Administration for Industry and Commerce
- Patente: Patentverwaltungsbehörde
- Copyrights: National Administration for Copyrights

2.2. Verfahren beim zustVerfahren beim zustäändigen Volksgericht mittlerer Stufendigen Volksgericht mittlerer Stufe

3.3. Beauftragung ZollBeauftragung Zoll
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Schutz des geistigen Eigentums (4)

b) Verfahren vor den Behörden

Entscheidung: Beschluss (Anfechtung im Verwaltungsgerichtsverfahren 
möglich)

Möglicher Inhalt der Behördenentscheidung z.B.:

- Untersagungsverfügung

- Beschlagnahme / Zerstörung des Plagiats

- Strafzahlung (bis dreifache Höhe des illegalen Einkommens; 

sonst: bis RMB 50.000)

- kein Schadensersatz
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Schutz des geistigen Eigentums (5)

c) Verfahren vor den Gerichten

Entscheidung: Urteil

Internationale Zuständigkeit der Gerichte der VR China
§§ 3, 19 Nr. 1 und 237 ZPG

Möglicher Inhalt der Gerichtsentscheidung z.B.:

- Einstellung der Verletzungshandlung
- Öffentliche Entschuldigung
- Zerstörung der Gegenstände, die gewerbliche Schutzrechte verletzen
- Schadensersatz

Möglich auch: Beantragung einer einstweiligen Verfügung
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Schutz des geistigen Eigentums (6)

d) Neu: Überwachung durch Zoll

Neue Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden 

(1. März + 1. Juli 2004)

Zoll überwacht durch Warenkontrollen beim Import und Export, ob

gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte verletzt werden

Es bestehen zwei Alternativen:

1. Aktives Modell (umfassende Überwachung)
2. Passives Modell (einzelfallbezogen)
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Schutz des geistigen Eigentums (7)

Überwachung durch Zoll (fortgesetzt):

aaaa) Alternative 1:) Alternative 1: Aktives ModellAktives Modell

Antrag auf Registrierung der Schutzrechte und auf generelle Überwachung des 
Warenverkehrs bzgl. Schutzrechtsverletzungen

Beschlagnahme:
- durch Anzeige des Inhabers 3 Tage nach Benachrichtigung durch den Zoll 

oder
- Zoll entscheidet innerhalb von 30 Tagen selbst
- Beschlagnahme kann 20 Tage länger aufrechterhalten werden / Möglichkeit 

der Beantragung einer einstweiligen Verfügung 

Kosten für die Eintragung: ca. RMB 800,00
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Schutz des geistigen Eigentums (8)

bbbb)) Alternative 2: Alternative 2: Passives ModellPassives Modell

Kein umfassender Antrag auf Überwachung
Nur Antrag auf Beschlagnahme einer bestimmten Warenlieferung

Nachteile:

- Zoll wird ohne Antrag nicht tätig

- Zoll stellt Schutzverletzung nicht selbst fest

- Beschlagnahme darf nur aufrechterhalten werden, wenn Volksgericht 

innerhalb von 20 Tagen Beschlagnahme bestätigt
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